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A.) Campingplatz Rechtenfleth & Sandstedt / Camper / Wohnmobile / Zelte

Stellplatz / Parzelle / je Nacht 
Standardparzelle ca. 100 qm     29,00 €
Familienparzelle ca. 200 qm    35,00 €
Wasserplatz nach Verfügbarkeit     40,00 €
Preise je Nacht inkl. 2 Erwachsene, Kids bis 8 Jahre, Haustiere,
inkl. Strom (8A), WC und Duschen am Campingplatz 

Freiwiese - ohne Strom    24,00 €
Freiwiese - mit Strom    27,00 €
Preise je Nacht inkl. 2 Erwachsene, Kids bis 8 Jahre, Haustiere,
WC und Duschen am Campingplatz

Zelt belegt mit einer Person    12,00 €
jede weitere Person je Nacht, ausgenommen Kids bis 8 Jahre      8,00 €
jeder weitere PKW je Nacht     8,00 €
Abreise bis 12:00 Uhr Late Check-Out bis 18:00 Uhr pauschal     8,00 €
Strom je Nacht (nach Verfügbarkeit)     3,00 €

Preise je Stellplatz / Parzelle ein Wohnmobil / Wohnwagen inkl. Zugfahrzeug!
Camping Rezeption an der Einfahrt „Sandstedt“ An der Weser, Öffnungszeiten laut Aushang.

B.) Wohnmobilstellplatz 1 Sandstedt (nur Wohnmobile bis ca. 8 Meter!)

Stellplatz je Übernachtung / Automatenzahlung     12,00 €
zzgl. Strom über Automatenzahlung
Ver- und Entsorgung am Platz / inkl. Sanitäranlagen am Campingplatz
Abreise bis 12:00 Uhr

C.) Wohnmobilstellplatz 2 Rechtenfleth (Grünfläche an der Weser Freiwiese)

Stellplatz je Übernachtung / Automatenzahlung     20,00 €
inkl. Strom (nach Verfügbarkeit), Sanitärcontainer
Chemie-Toilettenentsorgung am Campingplatz
Neue Ver- und Entsorgungsstation
Abreise bis 12:00 Uhr

D.) Übernachtungsmöglichkeiten!

Shelter „HennenNest“ (Freiwiese) belegt mit einer Person    25,00 €
jede weitere Person je Nacht, ausgenommen Kids bis 8 Jahre     8,00 €
Wunschparzelle mit dem Shelter gegen Aufpreis    20,00 €

Allgemeinflächen sind gebührenpflichtig! 
Bitte nutzen Sie für Ihre Autos, Anhänger, Motorräder usw. im Interesse aller und im Sinne der  
Gleichbehandlung ihre Parzelle oder die gesondert ausgewiesenen Parkflächen. 


